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Unterhaltsrechtliche Leitlinien der Familiensenate des Oberlandesgerichts Celle

(Stand: 1.7.2003)

Die von den Familiensenaten zusammengestellten
Leitlinien dienen dem Ziel, die Rechtsprechung
der Senate m�glichst weitgehend zu vereinheit-
lichen. Sie werden der Entwicklung des Unter-
haltsrechts angepasst und lassen bewusst Raum
f�r weitere �berlegungen und Konkretisierungen.
Eine bindende Wirkung kommt ihnen nicht zu.

Das Tabellenwerk der D�sseldorfer Tabelle ist
eingearbeitet. Die Erl�uterungen werden durch
nachfolgende Leitlinien ersetzt.

Unterhaltsrechtliches Einkommen
Bei der Ermittlung und Zurechnung von Einkom-
men ist stets zu unterscheiden, ob es um Verwand-
ten- oder Ehegattenunterhalt sowie ob es um
Bedarfsbemessung einerseits oder Feststellung
der Bed�rftigkeit/Leistungsf�higkeit andererseits
geht.

Das unterhaltsrechtliche Einkommen ist nicht im-
mer identisch mit dem steuerrechtlichen Einkom-
men.

1. Geldeinnahmen
1.1 Auszugehen ist vom Bruttoeinkommen als
Summe aller Eink�nfte.

1.2 Soweit Leistungen nicht monatlich anfallen
(z. B. Weihnachts- und Urlaubsgeld), werden sie
auf ein Jahr umgelegt. Einmalige Zahlungen (z. B.
Abfindungen) sind auf einen angemessenen Zeit-
raum zu verteilen. In der Regel ist die Verteilung
so vorzunehmen, dass der bisherige Lebensstan-
dard aufrechterhalten werden kann.

1.3 �berstundenverg�tungen werden dem Ein-
kommen voll zugerechnet, soweit sie berufs-
typisch sind und das in diesem Beruf �bliche
Maß nicht �berschreiten.

1.4 Spesen und Ausl�sungen werden pauschal zu
1/3 dem Einkommen hinzugerechnet, soweit nicht
nachgewiesen wird, dass die Zulagen notwendi-
gerweise in weitergehendem Umfang verbraucht
werden und keine h�usliche Ersparnis eintritt.

1.5 Bei Ermittlung des zuk�nftigen Einkommens
eines Selbst�ndigen ist in der Regel der Gewinn
der letzten drei Jahre zugrunde zu legen.

1.6 Eink�nfte aus Vermietung und Verpachtung
sowie aus Kapitalverm�gen ergeben sich aus der
Differenz zwischen Einnahmen und Werbungs-
kosten. F�r Geb�ude ist keine AfA anzusetzen.

1.7 Steuererstattungen und Steuernachzahlungen
sind in der Regel in dem Kalenderjahr, in dem sie
anfallen, zu ber�cksichtigen und auf die einzelnen
Monate umzulegen. Soweit Erstattungen auf Auf-
wendungen beruhen, die unterhaltsrechtlich nicht
zu ber�cksichtigen sind, bleiben auch die Steuer-
erstattungen außer Betracht.

1.8 Sonstige Einnahmen, z. B. Trinkgelder.

2. Sozialleistungen

2.1 Arbeitslosengeld und Krankengeld.

2.2 Arbeitslosenhilfe beim Verpflichteten, beim
Berechtigten nur, soweit der Unterhaltsanspruch
nicht nach § 203 SGB III auf den Bund �berge-
gangen ist.

2.3 Wohngeld, soweit es nicht erh�hte Wohn-
kosten deckt.

2.4 BAf�G-Leistungen, auch soweit sie als Dar-
lehen gew�hrt werden, mit Ausnahme von Vo-
rausleistungen nach §§ 36, 37 Baf�G.

2.5 Erziehungsgeld nur in den Ausnahmef�llen
des § 9 S. 2 BErzGG.

2.6 Arbeitsunfallrenten.

2.7 Leistungen aus der Pflegeversicherung, Blin-
dengeld, Versorgungsrenten, Schwerbesch�dig-
ten- und Pflegezulagen nach Abzug eines Betrags
f�r tats�chliche Mehraufwendungen; § 1610 a
BGB ist zu beachten.

2.8 Der Anteil des Pflegegelds bei der Pflege-
person, durch den ihre Bem�hungen abgegolten
werden; bei Pflegegeld aus der Pflegeversiche-
rung gilt dies nur in den Ausnahmef�llen des
§ 13 VI SGB XI.

2.9 In der Regel Bez�ge nach dem GSiG beim
Verwandtenunterhalt, vgl. §§ 1, 2 GSiG (anders
beim Ehegattenunterhalt).

2.10 Kein Einkommen sind Sozialhilfe und Leis-
tungen nach dem UVG. Die Unterhaltsforderung
eines Empf�ngers dieser Leistungen kann in Aus-
nahmef�llen treuwidrig sein (BGH v. 17.3.1999 –
XII ZR 139/97 = MDR 1999, 744 = FamRZ 1999,
843; v. 27.9.2000 – XII ZR 174/98, BGHReport
2001, 382 = MDR 2001, 694 = FamRZ 2001,
619).
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3. Kindergeld
Kindergeld wird nicht zum Einkommen gerechnet
(vgl. Ziff. 14).

4. Geldwerte Zuwendungen
Geldwerte Zuwendungen aller Art des Arbeit-
gebers, z. B. Firmenwagen oder freie Kost und
Logis, sind Einkommen, soweit sie entsprechende
Eigenaufwendungen ersparen.

5. Wohnwert
Der Wohnvorteil durch mietfreies Wohnen im
eigenen Heim ist als wirtschaftliche Nutzung des
Verm�gens unterhaltsrechtlich wie Einkommen
zu behandeln. Neben dem Wohnwert sind auch
Zahlungen nach dem Eigenheimzulagengesetz an-
zusetzen.

Ein Wohnvorteil liegt nur vor, soweit der Wohn-
wert den ber�cksichtigungsf�higen Schulden-
dienst, notwendige Instandhaltungskosten (BGH
v. 20.10.1999 – XII ZR 297/97, MDR 2000, 215 =
FamRZ 2000, 351 [354]) und die verbrauchsun-
abh�ngigen Kosten, mit denen ein Mieter �b-
licherweise nicht belastet wird, �bersteigt.

Auszugehen ist vom vollen Mietwert. Wenn es
nicht m�glich oder nicht zumutbar ist, die Woh-
nung aufzugeben und das Objekt zu vermieten
oder zu ver�ußern, kann stattdessen die ersparte
Miete angesetzt werden, die angesichts der wirt-
schaftlichen Verh�ltnisse angemessen w�re. Dies
kommt insbesondere f�r die Zeit bis zur Schei-
dung in Betracht, wenn ein Ehegatte das Eigen-
heim allein bewohnt.

6. Haushaltsf�hrung
F�hrt jemand einem leistungsf�higen Dritten den
Haushalt, so kann hierf�r ein Einkommen ange-
setzt werden (BGH v. 5.9.2001 – XII ZR 336/99,
BGHReport 2001, 962 = MDR 2002, 34 = FamRZ
2001, 1693 = FamRB 2002, 4).

7. Einkommen aus unzumutbarer Erwerbst�-
tigkeit

Einkommen aus unzumutbarer Erwerbst�tigkeit
kann nach Billigkeit ganz oder teilweise unbe-
r�cksichtigt bleiben.

8. Freiwillige Zuwendungen Dritter
Freiwillige Zuwendungen Dritter (z. B. Geld-
leistungen, kostenloses Wohnen) sind als Einkom-
men zu ber�cksichtigen, wenn dies dem Willen
des Dritten entspricht.

9. Fiktives Einkommen
Einkommen k�nnen auch aufgrund einer unter-
haltsrechtlichen Obliegenheit erzielbare Ein-
k�nfte sein.

10. Bereinigung des Einkommens
10.1 Vom Bruttoeinkommen sind Steuern, Sozial-
abgaben und/oder angemessene Vorsorgeaufwen-
dungen abzusetzen (Nettoeinkommen).

Es besteht die Obliegenheit, Steuervorteile in An-
spruch zu nehmen (z. B. Eintragung eines Freibe-
trags bei Fahrtkosten, f�r unstreitigen oder titu-
lierten Unterhalt).

10.2 Berufsbedingte Aufwendungen, die sich von
den privaten Lebenshaltungskosten nach objekti-
ven Merkmalen eindeutig abgrenzen lassen, sind
im Rahmen des Angemessenen vom Nettoein-
kommen aus unselbst�ndiger Arbeit abzuziehen.

10.2.1 Bei Vorliegen entsprechender Anhalts-
punkte kann von Eink�nften aus nichtselbstst�n-
diger Erwerbst�tigkeit eine Pauschale von 5 % des
Nettoeinkommens (Ziff. 10.1) angesetzt werden.
�bersteigen die berufsbedingten Aufwendungen
diese Pauschale, so sind sie im Einzelnen darzu-
legen.

10.2.2 F�r die notwendigen Kosten der berufs-
bedingten Nutzung eines Kraftfahrzeugs kann
der nach den S�tzen des § 9 III Nr. 1 ZSEG anzu-
wendende Betrag (derzeit 0,27 e) pro gefahrenen
Kilometer angesetzt werden. Damit sind i. d. R.
Anschaffungskosten erfasst. Werden die Raten f�r
einen zur Anschaffung aufgenommenen Kredit
ber�cksichtigt, so verringern sich die anrech-
nungsf�higen km-Kosten.

10.2.3 nicht belegt

10.3 Kinderbetreuungskosten sind abzugsf�hig,
soweit die Betreuung durch Dritte infolge der
Berufst�tigkeit erforderlich ist. Außerdem kann
im Einzelfall ein Kinderbetreuungsbonus ange-
setzt werden (BGH v. 29.11.2000 – XII ZR 212/
98, BGHReport 2001, 76 = MDR 2001, 510 =
FamRZ 2001, 350 [352]).

10.4 Ber�cksichtigungsw�rdige Schulden (Zins
und Tilgung) sind abzuziehen; die Abzahlung soll
im Rahmen eines vern�nftigen Tilgungsplanes in
angemessenen Raten erfolgen.

Bei der Bedarfsermittlung f�r den Ehegattenunter-
halt sind grunds�tzlich nur ehepr�gende Verbind-
lichkeiten abzusetzen.

Beim Verwandtenunterhalt sowie bei Leistungs-
f�higkeit/Bed�rftigkeit f�r den Ehegattenunterhalt



erfolgt eine Abw�gung nach den Umst�nden des
Einzelfalls. Bei der Zumutbarkeitsabw�gung sind
Interessen des Unterhaltsschuldners, des Dritt-
gl�ubigers und des Unterhaltsgl�ubigers, vor
allem minderj�hriger Kinder, mit zu ber�cksich-
tigen.

10.5 Bei der Pr�fung, ob Unterhaltsleistungen
vorweg abzuziehen sind (vgl. Ziff. 13.3, 15.2),
ist zwischen Bedarfsermittlung und Leistungsf�-
higkeit zu unterscheiden.

10.6 Verm�genswirksame Sparleistungen des
Arbeitnehmers vermindern das Einkommen nicht.
Jedoch sind im Bruttoeinkommen enthaltene Leis-
tungen des Arbeitgebers f�r die verm�genswirk-
same Anlage zu belassen.

Kindesunterhalt

11. Bemessungsgrundlage (Tabellenunterhalt)
Der Barunterhaltsbedarf minderj�hriger und noch
im elterlichen Haushalt lebender vollj�hriger
unverheirateter Kinder bestimmt sich nach den
S�tzen der D�sseldorfer Tabelle (vgl. Anlage 1).
Bei minderj�hrigen Kindern kann er als Fest-
betrag oder als Vomhundertsatz des Regelbetrags
geltend gemacht werden.

11.1 Die Tabellens�tze der D�sseldorfer Tabelle
enthalten keine Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeitr�ge f�r das Kind, wenn dieses nicht in
einer gesetzlichen Familienversicherung mitver-
sichert ist. Das Nettoeinkommen des Pflichtigen
ist um solche zus�tzlich zu zahlenden Versiche-
rungskosten zu bereinigen.

11.2 Die Tabellens�tze sind auf den Fall zuge-
schnitten, dass der Unterhaltspflichtige einem
Ehegatten und zwei Kindern Unterhalt zu gew�h-
ren hat. Bei einer gr�ßeren oder geringeren An-
zahl Unterhaltsberechtigter sind i. d. R. Ab- oder
Zuschl�ge durch Einstufung in eine niedrigere
oder h�here Einkommensgruppe vorzunehmen.

Zur Eingruppierung k�nnen auch die Bedarfs-
kontrollbetr�ge herangezogen werden. Der Be-
darfskontrollbetrag des Unterhaltspflichtigen ab
Gruppe 2 ist nicht identisch mit dem Eigenbedarf.
Er soll eine ausgewogene Verteilung des Einkom-
mens zwischen dem Unterhaltspflichtigen und
den unterhaltsberechtigten Kindern gew�hr-
leisten. Wird er unter Ber�cksichtigung auch des
Ehegattenunterhalts unterschritten, ist der Tabel-
lenbetrag der n�chstniedrigeren Gruppe, deren
Bedarfskontrollbetrag nicht unterschritten wird,
anzusetzen.

12. Minderj�hrige Kinder
12.1 Der Betreuungsunterhalt i. S. des § 1606
Abs. 3 S. 2 BGB entspricht wertm�ßig in der
Regel dem vollen Barunterhalt.

12.2 Einkommen des Kindes wird bei beiden
Eltern h�lftig angerechnet.

12.3 Der betreuende Elternteil braucht neben dem
anderen Elternteil in der Regel keinen Barunter-
halt zu leisten, es sei denn, sein Einkommen ist
bedeutend h�her als das des anderen Elternteils
(§ 1606 Abs. 3 S. 2 BGB) oder der eigene ange-
messene Unterhalt des sonst allein barunterhalts-
pflichtigen Elternteils ist gef�hrdet (§ 1603 Abs. 2
S. 3 BGB). Im letzteren Fall kann jedoch nach der
„Hausmann“-Rechtsprechung eine Haftung in Be-
tracht kommen (BGH v. 21.2.2001 – XII ZR
308/98, BGHReport 2001, 379 = MDR 2001,
815 = FamRZ 2001, 614 [616]; v. 18.10.2000 –
XII ZR 191/98, FamRZ 2001, 1065).

Sind bei ausw�rtiger Unterbringung beide Eltern
zum Barunterhalt verpflichtet, haften sie anteilig
nach § 1606 Abs. 3 S. 1 BGB f�r den Gesamtbe-
darf (vgl. Ziff. 13.3). Der Verteilungsschl�ssel
kann unter Ber�cksichtigung des Betreuungsauf-
wandes wertend ver�ndert werden.

12.4 Bei Zusatzbedarf (Prozesskostenvorschuss,
Mehrbedarf, Sonderbedarf) gilt § 1606 Abs. 3
S. 1 BGB (vgl. Ziff. 13.3).

13. Vollj�hrige Kinder
13.1 Beim Bedarf vollj�hriger Kinder ist zu unter-
scheiden, ob sie noch im Haushalt der Eltern/eines
Elternteils leben oder einen eigenen Hausstand
haben.

13.1.1 F�r vollj�hrige Kinder, die noch im Haus-
halt der Eltern oder eines Elternteils wohnen, gilt
die Altersstufe 4 der D�sseldorfer Tabelle.

Der Unterhaltsbedarf des vollj�hrigen Kindes be-
misst sich grunds�tzlich nach den zusammenge-
rechneten Einkommen beider Elternteile (BGH
FamRZ 1994, 696 [698]). Ein Elternteil hat jedoch
h�chstens den Unterhalt zu leisten, der sich allein
aus seinem Einkommen aus der D�sseldorfer Ta-
belle ergibt.

13.1.2 Der angemessene Bedarf eines vollj�hrigen
Kindes mit eigenem Hausstand betr�gt in der Re-
gel monatlich 600 e ohne Beitr�ge zur Kranken-
und Pflegeversicherung.

Von diesem Betrag kann bei erh�htem Bedarf
oder mit R�cksicht auf die Lebensstellung der
Eltern abgewichen werden.
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13.2 Auf den Unterhaltsbedarf werden Einkünfte
des Kindes, auch BAföG-Darlehen und Ausbil-
dungsbeihilfen (gekürzt um ausbildungsbedingte
Aufwendungen), angerechnet. Bei Einkünften aus
unzumutbarer Erwerbstätigkeit gilt § 1577 Abs. 2
BGB entsprechend.

13.3 Bei anteiliger Barunterhaltspflicht ist vor
Berechnung des Haftungsanteils nach § 1606
Abs. 3 S. 1 BGB das bereinigte Nettoeinkommen
jedes Elternteils gem. Ziff. 10 zu ermitteln. Au-
ßerdem ist vom Restbetrag ein Sockelbetrag in
Höhe des angemessenen Selbstbehalts (1.000 e)
abzuziehen.

Der Haftungsanteil nach § 1606 Abs. 3 S. 1 BGB
errechnet sich nach der Formel:

Bereinigtes Nettoeinkommen eines Elternteils
(N1 oder N2) abzüglich 1.000 e mal (Rest-)Be-
darf (R), geteilt durch die Summe der bereinigten
Nettoeinkommen beider Eltern (N1 + N2) abzüg-
lich 2.000 (=1.000 + 1.000) e.

Haftungsanteil 1 = (N1 – 1.000)6 R: (N1 + N2 –
2.000).

Der so ermittelte Haftungsanteil ist auf seine An-
gemessenheit zu überprüfen und kann bei Vorlie-
gen besonderer Umstände (z. B. behindertes
Kind) wertend verändert werden.

Bei volljährigen Schülern, die in § 1603 Abs. 2
S. 2 BGB minderjährigen Kindern gleichgestellt
sind, wird der Sockelbetrag bis zum notwendigen
Selbstbehalt (730 e/840 e) herabgesetzt, wenn
der Bedarf der Kinder andernfalls nicht gedeckt
werden kann.

14. Verrechnung des Kindergeldes
Es wird nach § 1612 b BGB ausgeglichen. Zur
Verrechnung bei Minderjährigen nach § 1612 b
V BGB siehe Verrechnungstabelle Anhang 2.

Ehegattenunterhalt

15. Unterhaltsbedarf
15.1 Bei der Bedarfsbemessung darf nur eheprä-
gendes Einkommen berücksichtigt werden. Bei
Aufnahme oder Erweiterung einer Erwerbstätig-
keit nach Trennung/Scheidung gilt grundsätzlich
das (Mehr-)Einkommen als prägend (BGH v.
13.6.2001 --- XII ZR 343/99, BGHReport 2001,
549 = MDR 2001, 991 = FamRZ 2001, 986).

15.2 Es gilt der Halbteilungsgrundsatz. Vom be-
reinigten Erwerbseinkommen kann ein Bonus von
1/7 abgezogen werden.

Leistet ein Ehegatte auch Unterhalt für ein Kind
und hat dies die ehelichen Lebensverhältnisse ge-
prägt, so wird sein Einkommen vor Ermittlung des
Erwerbstätigenbonus um diesen Unterhalt (Tabel-
lenbetrag) bereinigt. Erbringt der Pflichtige so-
wohl Bar- als auch Betreuungsunterhalt, so gilt
Ziff. 10.3 (BGH v. 29.11.2000 --- XII ZR 212/98,
BGHReport 2001, 76 = MDR 2001, 510 = FamRZ
2001, 350).

Der Vorwegabzug des Kindesunterhalts beim
Ehegatten kann unterbleiben, soweit sich daraus
ein Missverhältnis zum wechselseitigen Bedarf
der Beteiligten ergibt. Dieses Missverhältnis ist
regelmäßig zu bejahen, wenn beim Ehegatten die
Beträge gemäß Ziff. 22.1 unterschritten sind.

15.3 Bei sehr guten Einkommensverhältnissen des
Pflichtigen kommt eine konkrete Bedarfsberech-
nung in Betracht.

15.4 Werden Altersvorsorge-, Kranken- und Pfle-
geversicherungskosten vom Berechtigten geson-
dert geltend gemacht oder vom Pflichtigen be-
zahlt, sind diese von seinem Einkommen vorweg
abzuziehen. Der Vorwegabzug unterbleibt, soweit
nicht verteilte Mittel zur Verfügung stehen, z. B.
durch Anrechnung nicht prägenden Einkommens
des Berechtigten auf seinen Bedarf.

15.5 Trennungsbedingter Mehrbedarf kann zu-
sätzlich berücksichtigt werden.

16. Bedürftigkeit

Eigene Einkünfte des Berechtigten sind auf den
Bedarf anzurechnen, wobei das bereinigte Netto-
erwerbseinkommen um den Erwerbstätigenbonus
zu vermindern ist (vgl. Rechenbeispiel Anlage 3
Ziff. 3.1).

17. Erwerbsobliegenheit

17.1 Die Erwerbsobliegenheit des Ehegatten, der
minderjährige Kinder betreut, richtet sich nach
den Umständen des Einzelfalls. Dabei ist insbe-
sondere auf die Zahl der Kinder und deren Alter
sowie auf andere Betreuungsmöglichkeiten abzu-
stellen. Im Allgemeinen kann davon ausgegangen
werden, dass eine Erwerbstätigkeit nicht zumut-
bar ist, solange ein Kind noch die Grundschule
besucht, und dass danach jedenfalls eine Teilzeit-
beschäftigung in Betracht kommt.

17.2. In der Regel besteht für den Berechtigten im
ersten Jahr nach der Trennung keine Obliegenheit
zur Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbstä-
tigkeit.
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Weitere Unterhaltsanspr�che

18. nicht belegt

19. nicht belegt

20. nicht belegt

Leistungsf�higkeit und Mangelfall

21. Selbstbehalt des Pflichtigen
21.1 Es ist zu unterscheiden zwischen dem not-
wendigen (§ 1603 Abs. 2 BGB), dem angemesse-
nen (§ 1603 Abs. 1 BGB), dem eheangemessenen
(§§ 1361 Abs. 1, 1578 Abs. 1 BGB) sowie dem
billigen Selbstbehalt (§ 1581 BGB).

21.2 F�r Eltern gegen�ber minderj�hrigen Kin-
dern und diesen nach § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB
gleichgestellten Kindern gilt im Allgemeinen der
notwendige Selbstbehalt als unterste Grenze der
Inanspruchnahme.

Er betr�gt beim Erwerbst�tigen 840 e und kann
bei einem nichterwerbst�tigen Unterhaltspflichti-
gen auf bis 730 e herabgesetzt werden.

21.3 Im �brigen gilt beim Verwandtenunterhalt
der angemessene Selbstbehalt.

21.3.1 Er betr�gt gegen�ber vollj�hrigen Kindern,
Enkeln und der Mutter/dem Vater eines nichtehe-
lichen Kindes 1.000 e.

21.3.2 Der Selbstbehalt gegen�ber Eltern richtet
sich nach den Umst�nden des Einzelfalles unter
Ber�cksichtigung des angemessenen Unterhalts
vorrangig Berechtigter; er betr�gt zumindest
1.250 e (vgl. BGH v. 23.10.2002 – XII ZR 266/
99, BGHReport 2003, 11 = FamRZ 2002, 1698 =
FamRB 2003, 3; v. 19.2.2003 – XII ZR 67/00,
NJW 2003, 1660).

21.4 Gegen�ber Ehegatten gilt grunds�tzlich der
eheangemessene Selbstbehalt. Er entspricht dem
angemessenen Unterhaltsbedarf des Berechtigten
(Ziff. 15) zuz�glich des Erwerbst�tigenbonus des
Unterhaltspflichtigen.

�bersteigt der eheangemessene Selbstbehalt den
notwendigen Selbstbehalt und reicht das verf�g-
bare Einkommen zur Deckung der Unterhalts-
lasten und des eheangemessenen Selbstbehalts
nicht aus, braucht der Geschiedene Unterhalt nur
nach Billigkeit zu leisten (§ 1581 BGB). In der
Regel kann ihm ein Selbstbehalt in H�he von
920 e belassen bleiben.

Eine Begrenzung auf den notwendigen Selbstbe-
halt kommt insbesondere bei Betreuung gemein-
schaftlicher minderj�hriger Kinder in Betracht.

21.5 Anpassung des Selbstbehalts

21.5.1 Beim Verwandtenunterhalt kann der jewei-
lige Selbstbehalt unterschritten werden, wenn der
eigene Unterhalt des Pflichtigen ganz oder teil-
weise durch seinen Ehegatten gedeckt ist (vgl.
Ziff. 22).

21.5.2 nicht belegt

22. Bedarf des mit dem Pflichtigen zusammen-
lebenden Ehegatten

22.1 Ist bei Unterhaltsanspr�chen minderj�hriger
und diesen nach § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB gleich-
gestellter Kinder der Unterhaltspflichtige verhei-
ratet, werden f�r den mit ihm zusammenlebenden
Ehegatten im Regelfall 535 e, und wenn dieser
erwerbst�tig ist, 615 e angesetzt.

22.2 Ist bei Unterhaltsanspr�chen vollj�hriger
Kinder oder Enkel oder bei einer Unterhaltsbe-
rechtigung nach § 1615 l BGB der Unterhalts-
pflichtige verheiratet, werden f�r den mit ihm
zusammenlebenden Ehegatten im Regelfall
750 e angesetzt.

22.3 Ist bei Unterhaltsanspr�chen der Eltern das
unterhaltspflichtige Kind verheiratet, werden f�r
den mit ihm zusammenlebenden Ehegatten min-
destens 950 e angesetzt.

23. Mangelfall
23.1 Ein versch�rfter Mangelfall liegt vor, wenn
das Einkommen des Pflichtigen zur Deckung sei-
nes notwendigen Selbstbehalts und der gleichran-
gigen Unterhaltsanspr�che nicht ausreicht (BGH,
FamRZ 2003, 363, 366).

Bei der Feststellung eines Mangelfalles entspre-
chen diese Unterhaltslasten

– f�r minderj�hrige oder diesen nach § 1603
Abs. 2 BGB gleichgestellte Kinder den Zahlbe-
tr�gen nach der D�sseldorfer Tabelle abz�glich
des anzurechnenden Kindergeldes sowie

– f�r den getrennt lebenden oder geschiedenen
Ehegatten seinem jeweiligen Restbedarf (Ziff.15,
16).

23.2 F�r die Berechnung im Mangelfall belaufen
sich die Einsatzbetr�ge

23.2.1 bei minderj�hrigen und diesen gem�ß
§ 1603 Abs. 2 S. 2 BGB gleichgestellten Kindern
nach Gruppe 6 der D�sseldorfer Tabelle,

23.2.2 bei getrennt lebenden/geschiedenen Ehe-
gatten auf den notwendigen Eigenbedarf in H�he
der Betr�ge gem�ß Ziff. 21.2,
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23.2.3 bei mit dem Pflichtigen zusammenleben-
den Ehegatten auf die Betr�ge gem�ß Ziff. 22.1.

Anrechenbares Eigeneinkommen der Unterhalts-
berechtigten ist zu ber�cksichtigen.

23.3 Die nach Abzug des notwendigen Selbstbe-
halts des Unterhaltspflichtigen verbleibende Ver-
teilungsmasse ist anteilig auf alle gleichrangigen
Unterhaltsberechtigten im Verh�ltnis ihrer Unter-
haltsanspr�che zu verteilen.

Die K�rzung, die dem Vomhundertsatz nach
§ 1612 a Abs. 2 BGB entspricht, berechnet sich
nach der Formel:

Vhs = V : S x 100

Der proportional gek�rzte Unterhalt ergibt sich
aus der Multiplikation des Einsatzbetrags mit
dem Vomhundertsatz. F�r Titel nach § 1612 a
Abs. 1 BGB ist der hier ermittelte Vomhundert-
satz mit 1,35 zu multiplizieren.

Vhs = Vomhundertsatz

S = Summe der Einsatzbetr�ge aller Berechtigten

V = Verteilungsmasse (Einkommen des Ver-
pflichteten abz�glich Selbstbehalt)

23.4 F�r die Kindergeldverrechnung gilt § 1612 b
BGB.

23.5 Das im Rahmen der Mangelfallberechnung
gewonnene Ergebnis ist zu korrigieren, wenn die
errechneten Betr�ge �ber den ohne Mangelfall-
k�rzung ermittelten Bedarfss�tzen liegt (vgl.
BGH v. 22.1.2003 – XII ZR 2/00, BGHReport
2003, 379 = FamRZ 2003, 363 [366] = FamRB
2003, 109).

Sonstiges

24. Rundung

Der Unterhaltsbetrag ist auf volle Euro aufzu-
runden.

25. Ost-West-F�lle

Bei sog. Ost-West-F�llen richtet sich der Bedarf
des Kindes nach der an seinem Wohnsitz gelten-
den Unterhaltstabelle, der Selbstbehalt des Pflich-
tigen nach den an dessen Wohnsitz geltenden
Selbstbehaltss�tzen.
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Anhang

1. D�sseldorfer Tabelle
Anrechenbares
Einkommen des
Unterhaltspflich-
tigen in e

Altersstufen in Jahren
(vgl. § 1612 a Abs. 3 BGB)

Vomhundert-
satz

Bedarfs-
kontrollbetrag0–5 6–11 12–17 ab 18

1. bis 1.300 199 241 284 327 100 730/840

2. 1.300–1.500 213 258 304 350 107 900

3. 1.500–1.700 227 275 324 373 114 950

4. 1.700–1.900 241 292 344 396 121 1.000

5. 1.900–2.100 255 309 364 419 128 1.050

6. 2.100–2.300 269 326 384 442 135 1.100

7. 2.300–2.500 283 343 404 465 142 1.150

8. 2.500–2.800 299 362 426 491 150 1.200

9. 2.800–3.200 319 386 455 524 160 1.300

10. 3.200–3.600 339 410 483 556 170 1.400

11. 3.600–4.000 359 434 512 589 180 1.500

12. 4.000–4.400 379 458 540 622 190 1.600

13. 4.400–4.800 398 482 568 654 200 1.700

�ber 4.800 nach den Umst�nden des Falles
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2. Kindergeldverrechnungstabelle in Euro

Anrechnung des (h�lftigen) Kindergeldes f�r das 1. bis 3. Kind von je 77 e:

Einkommensgruppe 0–5 Jahre 6–11 Jahre 12–17 Jahre

1 = 100 % 199 – 7 = 192 241 – 0 = 241 284 – 0 = 284

2 = 107 % 213 – 21 = 192 258 – 9 = 249 304 – 0 = 304

3 = 114 % 227 – 35 = 192 275 – 26 = 249 324 – 17 = 307

4 = 121 % 241 – 49 = 192 292 – 43 = 249 344 – 37 = 307

5 = 128 % 255 – 63 = 192 309 – 60 = 249 364 – 57 = 307

6 = 135 % 269 – 77 = 192 326 – 77 = 249 384 – 77 = 307

Anrechnung des (h�lftigen) Kindergeldes f�r das 4. Kind von 89,50 e:

Einkommensgruppe 0–5 Jahre 6–11 Jahre 12–17 Jahre

1 = 100 % 199 – 19,50 = 179,50 241 – 4,50 = 236,50 284 – 0 = 284

2 = 107 % 213 – 33,50 = 179,50 258 – 21,50 = 236,50 304 – 9,50 = 294,50

3 = 114 % 227 – 47,50 = 179,50 275 – 38,50 = 236,50 324 – 29,50 = 294,50

4 = 121 % 241 – 61,50 = 179,50 292 – 55,50 = 236,50 344 – 49,50 = 294,50

5 = 128 % 255 – 75,50 = 179,50 309 – 72,50 = 236,50 364 – 69,50 = 294,50

6 = 135 % 269 – 89,50 = 179,50 326 – 89,50 = 236,50 384 – 89,50 = 294,50

3. Rechenbeispiel
3.1 Additionsmethode

Der Pflichtige M hat ein bereinigtes Nettoer-
werbseinkommen in H�he von 2.000 e sowie
Zinseink�nfte in H�he von 300 e. Seine Ehefrau
F hat ein bereinigtes Nettoerwerbseinkommen in
H�he von 1.000 e. S�mtliche Eink�nfte sind pr�-
gend. Anspruch der F?

Bedarf nach den ehelichen Lebensverh�ltnissen:

1/2 (6/7 6 2.000 e + 300 e + 6/7 6 1.000 e) =
1.436 e

H�he des Anspruchs (= ungedeckter Bedarf):
1.436 e ./. 6/7 6 1.000 e = 579 e

3.2 Mangelfall

Der Pflichtige M hat ein bereinigtes Nettoeinkom-
men von 1.650 e. Unterhaltsberechtigt sind seine
nicht erwerbst�tige Ehefrau F und die beiden min-
derj�hrigen Kinder K1 (4 Jahre) und K2 (7 Jahre),
die von F betreut werden. Das Kindergeld von
308 e wird an F ausbezahlt.

3.2.1 Unterhaltsberechnung ohne Anwendung der
Bedarfskontrollbetr�ge:

K1: 227 e, nach Kindergeldverrechnung 192 e;

K2: 275 e, nach Kindergeldverrechnung 249 e;

F: (1.650 e – 227 e – 275 e) 6 3/7 = 492 e

Leistungsf�higkeit M 1.650 e – 192 e – 249 e –
492 e = 717 e, d. h. Mangelfall

3.2.2 Unterhaltsberechnung mit Anwendung der
Bedarfskontrollbetr�ge:

K1: 199 e, nach Kindergeldverrechnung 192 e;

K2: 241 e, keine Kindergeldverrechnung;

F : (1.650 e – 199 e – 241 e) 6 3/7 = 519 e;

Leistungsf�higkeit M 1.650 e – 192 e – 241 e –
519 e = 698 e, d. h. Mangelfall

3.3 Mangelfallberechnung (in beiden Varianten):

Einsatzbetr�ge:

K1 269 e; K2 326 e; F 730 e

Verteilungsmasse:

1.650 e – 840 e = 810 e

Summe der Einsatzbetr�ge:

269 e + 326 e + 730 e = 1.325 e

Vomhundertsatz:

810 e: 1.325 e x 100 = 61,1 %

Berechnung der gek�rzten Unterhaltsanspr�che:

K1: 269 e 6 61,1 % = 165 e;

K2: 326 e 6 61,1 % = 199 e;

F : 730 e 6 61,1 % = 446 e.

Der Kindesunterhalt entspricht 82,5 % des Regel-
betrages (= 61,1 % 6 1,35).

Keine Kindergeldverrechnung nach § 1612 b
Abs. 5 BGB und keine Ergebniskorrektur.


